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Gesetzentwurf 
 
der Landesregierung 
 
 
Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Umsetzung des Kommunalinvestitionsförde-
rungsgesetzes in Nordrhein-Westfalen  
 
 
A Problem 
 
Schulen zählen seit langem zu den kommunalen Aufgabenbereichen mit den größten Investi-
tionsbedarfen: Bildung hat für unser Land eine hohe gesellschaftliche, wirtschaftliche und po-
litische Bedeutung. Beste Bildung benötigt daher eine moderne Schulinfrastruktur mit anspre-
chenden Lernumgebungen für Lehrende und Schülerinnen und Schüler.  
 
Veränderungen der Schullandschaft und gesellschaftliche wie politische Anforderungen be-
gründeten in den letzten Jahren erhebliche Anstrengungen der Kommunen, in die Schulinfra-
struktur zu investieren. Soweit Kommunen Finanzmittel für den Aus- und Umbau sowie die 
Instandhaltung der örtlichen Schulinfrastruktur nicht in dem erforderlichen Maße aufbringen 
können, entsteht nicht nur ein Investitionsstau, sondern auch die Leistungsfähigkeit des Bil-
dungssystems wird beeinträchtigt.  
 
Auf der Grundlage des durch das „Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes (Artikel 90, 91c, 
104b, 104c, 107, 108, 109a, 114, 125c, 143d, 143e, 143f, 143g)“ vom 13. Juli 2017 neu ins 
Grundgesetz aufgenommenen Artikel 104c stellt der Bund den Ländern weitere 3,5 Mrd. Euro 
für bedeutsame Investitionen finanzschwacher Gemeinden und Gemeindeverbände im Be-
reich der Schulinfrastruktur zur Verfügung.  
 
Hierzu wurden das Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (2. Kapitel) und das dazugehörige 
Gesetz zur Errichtung eines Sondervermögens „Kommunalinvestitionsförderungsfonds“ geän-
dert, mit denen der Bund den Ländern im Jahr 2015 bereits 3,5 Mrd. Euro auf Grundlage des 
Artikel 104b Grundgesetz zur Förderung von besonders bedeutsamen Investitionen finanz-
schwacher Kommunen zur Verfügung gestellt hat.  
 
Für die Umsetzung des Förderprogramms im Bereich der Schulinfrastruktur in Nordrhein-
Westfalen sind nun die rechtlichen Voraussetzungen zu schaffen. 
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B Lösung 
 
Mit dem Entwurf für ein „Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Umsetzung des Kommunalin-
vestitionsförderungsgesetzes in Nordrhein-Westfalen“ werden die Rechtsgrundlagen für eine 
schnelle und wirkungsvolle Umsetzung des Bundesrechts in Nordrhein-Westfalen geschaffen. 
Der Entwurf regelt insbesondere folgende Punkte: 

 

 Die vom Bund für die nordrhein-westfälischen Kommunen bereitgestellten Fördermittel in 
Höhe von 1 120 602 000 Euro werden denjenigen Gemeinden und Kreisen, die in zumin-
dest einem der Jahre 2015 bis 2017 Schlüsselzuweisungen nach den jeweiligen Gemein-
definanzierungsgesetzen erhalten haben, im Rahmen von Förderbudgets für Investitionen 
in die im Bundesgesetz festgelegten Förderzwecke zur Verfügung gestellt. Ausschlagge-
bend für dieses Zugangskriterium ist die Vorgabe der Verwaltungsvereinbarung zur 
Durchführung des Kapitels 2 KInvFG, nach der, anders als bei der bisherigen Förderung, 
maximal 85 Prozent der Kommunen eines Landes Zugang zur Förderung erlangen dürfen.  

 Der Verteilschlüssel unter den Gemeinden, die das Zugangskriterium erfüllen, setzt sich 
zusammen  

 zu 60 Prozent aus dem Verhältnis der Summe der Schlüsselzuweisungen der einzel-
nen Kommune für die Jahre 2013 bis 2017 zur Summe der Schlüsselzuweisungen, 
die alle betroffenen Kommunen in diesem Zeitraum erhalten haben, und  

 zu 40 Prozent aus dem Verhältnis der Summe der Schulpauschalen/Bildungspau-
schalen der einzelnen Kommune für das Jahr 2017 zur Summe der Schulpauscha-
len/Bildungspauschalen aller betroffenen Kommunen im gleichen Jahr. 

 Der bundesgesetzlich vorgegebene Eigenanteil von mindestens 10 Prozent der förderfä-
higen Kosten wird durch die Gemeinde bzw. den Kreis erbracht. 

 Beim Einsatz der Mittel haben die Kommunen Trägerneutralität zu gewährleisten.  

 Weitere Regelungen, insbesondere zur Definition des Investitionsbegriffs, zum Verwen-
dungsnachweis, zur Beschleunigung des Verfahrens und zur Berichtspflicht orientieren 
sich am bisherigen Gesetz.  

 
Aufgrund der Erfahrungen aus der bisherigen Umsetzung des Gesetzes wird zudem die Frist 
zur Vorlage von Verwendungsnachweisen von zwei auf sechs Monate für beide Kapitel ver-
längert.  
 
 
C Alternativen 
 
Verzicht auf die Inanspruchnahme der Finanzhilfen des Bundes. 
 
 
D Kosten 
 
Für die Gemeinden und Kreise entstehen durch den Gesetzentwurf finanzielle Belastungen 
von mindestens rund 112 060 200 Mio. Euro, die als Eigenanteile zu den vom Bund zur Ver-
fügung gestellten Mitteln aufzubringen sind. Dabei haben die Kommunen aber auch die Mög-
lichkeit, ihren Eigenanteil aus Mitteln des Landesförderprogramms „Gute Schule 2020“ zu fi-
nanzieren. Dem gegenüber steht die vom Bund bereitgestellte Gesamtsumme von 
1.120.602.000 Euro. 
 
Für das Land entsteht Aufwand für die Abwicklung des Verfahrens bis zum Jahr 2023. Dieser 
umfasst Personal im Umfang von 14 Stellen (mit Befristung zum 30.06.2023), die Prolongation 
einer bisher bis zum 30.09.2019 befristeten Planstelle um 4 Jahre bis zum 30.06.2023 sowie 
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Sachkosten im Gesamtumfang von 170.000 Euro (davon 60.000 Euro im Jahr 2018,  
10.000 Euro im Jahr 2019 und jeweils 25.000 Euro in den Jahren 2020 bis 2023).  
 
 
E Zuständigkeit 
 
Zuständig ist das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung.  
 
 
F Befristung 
 
Das Gesetz ist bis zur vollständigen Abwicklung des Programms bis Ende 2024 befristet. 
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G e g e n ü b e r s t e l l u n g  
 
Gesetzentwurf der Landesregierung   Auszug aus den geltenden Gesetzesbe-

stimmungen  
 

Gesetz zur Änderung des Gesetzes 
zur Umsetzung des Kommunalinvestiti-

onsförderungsgesetzes 
in Nordrhein-Westfalen 

 

  

Artikel 1 
 

Das Gesetz zur Umsetzung des Kommu-
nalinvestitionsförderungsgesetzes in Nord-
rhein-Westfalen vom 1. Oktober 2015  
(GV. NRW. S. 672) wird wie folgt geändert: 
 

  
 

Gesetz zur Umsetzung des  
Kommunalinvestitionsförderungsgeset-

zes in Nordrhein-Westfalen  
(KInvFöG NRW) 

1. Vor § 1 wird folgende Überschrift ein-
gefügt: 

 

  

„Kapitel 1 
 

Finanzhilfen zur Stärkung der Inves-
titionstätigkeit  

finanzschwacher Kommunen nach 
Artikel 104b des Grundgesetzes“. 

 
 

  

2. In § 1 werden nach der Angabe  
„(BGBl. I S. 974, 975)“ die Wörter „, das 
zuletzt durch Artikel 7 des Gesetzes 
vom 14. August 2017 (BGBl. I S. 3122) 
geändert worden ist,“ eingefügt.  

 

 § 1 
Förderziel und Fördervolumen 

 
(1) Zum Ausgleich unterschiedlicher Wirt-
schaftskraft im Bundesgebiet unterstützt der 
Bund die Länder bei der Stärkung der Inves-
titionstätigkeit finanzschwacher Gemeinden 
und Gemeindeverbände. Hierzu stellt der 
Bund dem Land Nordrhein-Westfalen einen 
Betrag in Höhe von 1 125 621 000 Euro nach 
Maßgabe des Kommunalinvestitionsförde-
rungsgesetzes vom 24. Juni 2015  
(BGBl. I S. 974, 975) und der Verwaltungs-
vereinbarung zur Durchführung des Geset-
zes zur Förderung von Investitionen finanz-
schwacher Kommunen (Kommunalinvestiti-
onsförderungsgesetz – KInvFG) vom  
20. August 2015 (MBl. NRW. S. 524) zur Ver-
fügung. 
 
 
 
 
 
 

https://lv.recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=7&vd_id=15202&vd_back=N524&sg=0&menu=1
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(2) Finanzschwach im Sinne des Absatzes 1 
sind alle Gemeinden und Kreise, die in ei-
nem oder mehreren der Jahre 2011 bis 2015 
Schlüsselzuweisungen nach Maßgabe der 
jeweiligen Gemeindefinanzierungsgesetze 
erhalten haben. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. In § 8 Absatz 3 Satz 1 wird das Wort 

„zwei“ wird durch das Wort „sechs“ er-
setzt. 

 

 § 8 
Mittelabruf, Verwendungsnachweis 

 
(1) Die Gemeinden und Kreise können im 
Förderzeitraum gemäß § 5 des Kommunalin-
vestitionsförderungsgesetzes Mittel bis zur 
Höhe der für sie nach diesem Gesetz bereit-
gestellten Mittel bei der Bezirksregierung ab-
rufen, sobald diese zur Begleichung erfor-
derlicher Zahlungen benötigt werden. 
 
(2) Spätestens mit dem ersten Mittelabruf 
legt die Gemeinde oder der Kreis die erfor-
derlichen Informationen zur jeweiligen Maß-
nahme vor. Dem Mittelabruf ist eine Bestäti-
gung der Hauptverwaltungsbeamtin oder 
des Hauptverwaltungsbeamten beizufügen, 
dass die Fördervoraussetzungen vorliegen, 
insbesondere 
 
1. die Übereinstimmung der Maßnahme 

mit § 3 des Kommunalinvestitionsförde-
rungsgesetzes,  

2. das Nichtvorliegen einer Doppelförde-
rung gemäß § 4 Absatz 1 des Kommu-
nalinvestitionsförderungsgesetzes,  

3. die Nachhaltigkeit der Maßnahme ge-
mäß § 4 Absatz 3 des Kommunalinves-
titionsförderungsgesetzes,  

4. die Vorgaben des § 5 des Kommunalin-
vestitionsförderungsgesetzes und  

5. die Erforderlichkeit der abgerufenen 
Mittel zur Begleichung von Zahlungen 
gemäß § 6 Absatz 2 Satz 2 des Kom-
munalinvestitionsförderungsgesetzes. 

 
(3) Die Beendigung einer Maßnahme ist der 
Bezirksregierung unverzüglich, spätestens 
zwei Monate nach der Beendigung, anzuzei-
gen. Dieser Anzeige ist eine Bestätigung der 
Hauptverwaltungsbeamtin oder des Haupt-
verwaltungsbeamten beizufügen, dass die 
örtliche Rechnungsprüfung die zweckent-
sprechende Verwendung der Mittel beschei-
nigt hat. Diese Beendigungsanzeige gilt als 
Verwendungsnachweis. 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/750 

 
 

7 

(4) Die Informationen und die Bestätigung 
gemäß Absatz 2 sowie gemäß Absatz 3 er-
folgen nach dem durch das für Kommunales 
zuständige Ministerium vorgegebenen Mus-
ter. 
 
(5) Die Gemeinden und Kreise rufen auch 
die Mittel für Maßnahmen anderer Träger ab. 
Das Verhalten der anderen Träger wird den 
Gemeinden und Kreisen zugerechnet. 
 

4. Nach § 9 wird folgendes Kapitel 2 ein-
gefügt: 

 

 § 9 
Berichtspflicht 

 
Die Gemeinden und Kreise berichten unver-
züglich der zuständigen Bezirksregierung, 
sobald absehbar wird, dass sie die Mittel 
nicht vollständig in Anspruch nehmen kön-
nen. 
 

„Kapitel 2 
 

Finanzhilfen zur Verbesserung der 
Schulinfrastruktur  

finanzschwacher Kommunen nach 
Artikel 104c des Grundgesetzes 

 
§ 10 

Förderziel und Fördervolumen 
 
(1) Zur Verbesserung der Schulinfra-
struktur allgemeinbildender Schulen 
und berufsbildender Schulen unterstützt 
der Bund die Länder bei der Stärkung 
der Investitionstätigkeit finanzschwa-
cher Gemeinden und Gemeindever-
bände. Hierzu stellt der Bund dem Land 
Nordrhein-Westfalen einen Betrag in 
Höhe von 1 120 602 000 Euro nach 
Maßgabe des Kapitels 2 des Kommu-
nalinvestitionsförderungsgesetzes und 
der Verwaltungsvereinbarung zur 
Durchführung von Kapitel 2 - Finanzhil-
fen zur Verbesserung der Schulinfra-
struktur finanzschwacher Kommunen 
nach Artikel 104c Grundgesetz - des 
Gesetzes zur Förderung von Investitio-
nen finanzschwacher Kommunen 
(Kommunalinvestitionsförderungsge-
setz - KInvFG) vom [einsetzen: Ausfer-
tigungsdatum und Fundstelle der Ver-
waltungsvereinbarung] zur Verfügung. 
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(2) Finanzschwach im Sinne des Absat-
zes 1 sind alle Gemeinden und Kreise, 
die in den Jahren 2015 bis 2017 in ei-
nem oder mehreren Jahren Schlüssel-
zuweisungen nach Maßgabe der jewei-
ligen Gemeindefinanzierungsgesetze 
erhalten haben. 

 
§ 11 

Verteilungsschlüssel 
 

(1) Der Betrag nach § 10 Absatz 1 
Satz 2 wird auf die nach § 10 Absatz 2 
finanzschwachen Gemeinden und 
Kreise  
 
1. zu 60 Prozent nach dem Verhältnis 

der Summe der Schlüsselzuwei-
sungen der einzelnen Gemeinde  
oder des einzelnen Kreises für die 
Jahre 2013 bis 2017 zur Summe 
der Schlüsselzuweisungen der ge-
mäß § 10 Absatz 2 finanzschwa-
chen Gemeinden und Kreise und  

2. zu 40 Prozent nach dem Verhältnis 
der Schulpauschale/Bildungspau-
schale der einzelnen Gemeinde  
oder des einzelnen Kreises nach 
dem Gemeindefinanzierungsge-
setz 2017 zur Summe der Schul-
pauschalen/ Bildungspauschalen 
der gemäß § 10 Absatz 2 finanz-
schwachen Gemeinden und Kreise 

 
verteilt. 
 

(2) Die Höhe der für die einzelnen Ge-
meinden und Kreise bereitzustellenden 
Mittel ergibt sich aus der Anlage „För-
dermittel gemäß Kapitel 2 KInvFöG 
NRW“ zu diesem Gesetz. 

 

  

§ 12 
Beschleunigung der Investitionen 

 
Im Haushaltsjahr 2017 können Aufwen-
dungen und Auszahlungen der Gemein-
den und Kreise für nach diesem Kapitel 
geförderte Investitionsmaßnahmen als 
überplanmäßige oder außerplanmäßige 
Aufwendungen oder Auszahlungen be-
handelt werden. Sie bedürfen dann der 
vorherigen Zustimmung des Rates oder 
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des Kreistages. Insoweit finden § 81 
und § 83 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom  
14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), die zu-
letzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
15. November 2016 (GV. NRW. S. 966) 
geändert worden ist, für Gemeinden 
und § 53 Absatz 1 der Kreisordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 
14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 646), die zu-
letzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
15. November 2016 (GV. NRW. S. 966) 
geändert worden ist, in Verbindung mit 
§ 81 und § 83 der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen für 
Kreise keine Anwendung. Sofern für die 
Haushaltsjahre 2017/2018 ein Doppel-
haushalt gemäß § 78 Absatz 3 Satz 2 
der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen beschlossen 
wurde, gelten die vorausgegangenen 
Sätze auch für das Jahr 2018. 
 

§ 13 
Entsprechende Anwendung von 

Vorschriften 
 

§ 2, § 4, § 6, § 7 Absatz 1 und § 9 gelten 
entsprechend für die Gemeinden und 
Kreise, die Finanzhilfen gemäß § 10  
Absatz 1 erhalten.  

 

  

§ 14 
Verfahren 

 
Die Bereitstellung der Mittel sowie die 
Einzelheiten insbesondere des Mittel-
abrufs, der Mittelweiterleitung an Dritte, 
des Verwendungsnachweises, der 
Rückforderung und deren Verzinsung 
regelt die zuständige Bezirksregierung 
gegenüber der jeweiligen Kommune vor 
dem ersten Mittelabruf auf der Grund-
lage des § 15 durch Bescheid. 
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§ 15 
Mittelabruf, Verwendungsnachweis 

 
(1) Die Gemeinden und Kreise können 
im Förderzeitraum gemäß § 13 des 
Kommunalinvestitionsförderungsgeset-
zes Mittel bis zur Höhe der für sie nach 
diesem Gesetz bereitgestellten Mittel 
bei der Bezirksregierung abrufen, so-
bald diese zur Begleichung erforderli-
cher Zahlungen benötigt werden. 
 
(2) Vor dem ersten Abruf der Mittel ge-
mäß § 10 Absatz 1 legt die Gemeinde 
oder der Kreis die erforderlichen Infor-
mationen zur jeweiligen Maßnahme vor. 
Dem Mittelabruf ist eine Bestätigung der 
Hauptverwaltungsbeamtin oder des 
Hauptverwaltungsbeamten beizufügen, 
dass die Fördervoraussetzungen vorlie-
gen, insbesondere 
 
1. die Übereinstimmung der Maß-

nahme mit § 12 des Kommunalin-
vestitionsförderungsgesetzes, 

2. das Nichtvorliegen einer Doppelför-
derung gemäß § 14 in Verbindung 
mit § 4 Absatz 1 des Kommunalin-
vestitionsförderungsgesetzes, 

3. die Nachhaltigkeit der Maßnahme 
gemäß § 14 in Verbindung mit § 4 
Absatz 3 des Kommunalinvestiti-
onsförderungsgesetzes, 

4. die Vorgaben des § 13 des Kommu-
nalinvestitionsförderungsgesetzes 
und 

5. die Erforderlichkeit der abgerufe-
nen Mittel zur Begleichung von 
Zahlungen gemäß § 14 in Verbin-
dung mit § 6 Absatz 2 Satz 2 des 
Kommunalinvestitionsförderungs-
gesetzes.  

 
(3) Die Beendigung einer Maßnahme ist 
der Bezirksregierung unverzüglich, spä-
testens sechs Monate nach der Beendi-
gung, anzuzeigen. Der Anzeige ist eine 
Bestätigung der Hauptverwaltungsbe-
amtin oder des Hauptverwaltungsbeam-
ten beizufügen, dass die örtliche Rech-
nungsprüfung die zweckentsprechende 
Verwendung der Mittel bescheinigt hat. 
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Die Beendigungsanzeige gilt als Ver-
wendungsnachweis. 
 
(4) Die Informationen gemäß Absatz 2 
und die Bestätigung gemäß Absatz 3 
Satz 2 erfolgen nach dem durch das für 
Kommunales zuständige Ministerium 
vorgegebenen Muster. 
 
(5) Die Gemeinden und Kreise rufen 
auch die Mittel für Maßnahmen anderer 
Träger ab. Das Verhalten der anderen 
Träger wird den Gemeinden und Krei-
sen zugerechnet.“ 

 
5. Nach § 15 wird folgende Überschrift ein-

gefügt: 
 

  

„Kapitel 3 
Schlussbestimmungen“ 

 
 

  

6. Der bisherige § 10 wird § 16 und wie 
folgt geändert: 

 
 
 
 

a) In Absatz 1 Nummer 1 wird nach 
der Angabe „§ 8“ die Angabe „ oder 
§ 15“ eingefügt. 

 

 § 10 
Rückforderung 

 
(1) Das Land fordert die nach diesem Gesetz 
gezahlten Mittel zurück, wenn 
 
1. der Bund Finanzhilfen vom Land gemäß 

§ 8 des Kommunalinvestitionsförde-
rungsgesetzes zurückfordert oder  

2. ein Verstoß gegen dieses Gesetz oder 
gegen auf Grund dieses Gesetzes er-
gangene Bescheide vorliegt. 

 
 

b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 
 

„(2) Nach Absatz 1 zurückzuzah-
lende Mittel sind zu verzinsen. Die 
Höhe der Verzinsung richtet sich  
 
1. für die Finanzhilfen gemäß § 1 

Absatz 1 nach § 8 Absatz 2 der 
Verwaltungsvereinbarung zur 
Durchführung des Gesetzes 
zur Förderung von Investitio-
nen finanzschwacher Kommu-
nen 
und 

 
 

  
 
(2) Nach Absatz 1 zurückzuzahlende Mittel 
sind zu verzinsen. Die Höhe der Verzinsung 
richtet sich nach § 8 Absatz 2 der Verwal-
tungsvereinbarung. 
 
 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/750 

 
 

12 

2. für die Finanzhilfen gemäß 
§ 10 Absatz 1 nach § 10 Ab-
satz 2 der Verwaltungsverein-
barung zur Durchführung von 
Kapitel 2 des Gesetzes zur 
Förderung von Investitionen fi-
nanzschwacher Kommunen.“ 

 
c) In Absatz 3 Satz 1 werden die Wör-

ter „der in § 8 genannten Unterla-
gen“ durch die Wörter „der für die 
Finanzhilfen nach § 1 Absatz 1 in 
§ 8 und für die Finanzhilfen nach 
§ 10 Absatz 1 in § 15 genannten 
Unterlagen“ ersetzt. 

 

 (3) Eine Rückforderung ist ausgeschlossen, 
wenn Rückforderungsansprüche nicht inner-
halb eines Jahres nach Erhalt der in § 8 ge-
nannten Unterlagen gegenüber dem jeweili-
gen Empfänger geltend gemacht werden. 
Satz 1 gilt nicht, wenn nachträglich Tatsa-
chen bekannt werden, die einen Rückforde-
rungsanspruch begründen, oder der Bund 
seinen Rückforderungsanspruch geltend 
macht. In diesem Fall endet die Rückforde-
rungsfrist mit Ablauf eines Jahres nach Be-
kanntwerden der Tatsache oder nach Gel-
tendmachung des Anspruchs durch den 
Bund. 
 

7. § 11 wird § 17 und die Angabe „2020“ 
wird durch die Angabe „2024“ ersetzt.  

 
 

 § 11 
Inkrafttreten, Befristung 

 
Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkün-
dung in Kraft und mit Ablauf des 31. Dezem-
ber 2020 außer Kraft. 
 

Artikel 2 
 

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkün-

dung in Kraft. 
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Begründung 
 
A Allgemeiner Teil 
 
Im Rahmen des „Gesetzes zur Neuregelung des bundesstaatlichen Finanzausgleichsystems 
ab dem Jahr 2020 und zur Änderung haushaltsrechtlicher Vorschriften“ stellt der Bund insge-
samt 3,5 Mrd. Euro zur Unterstützung von Investitionen finanzschwacher Kommunen in die 
Verbesserung der Schulinfrastruktur zur Verfügung. Die verfassungsrechtliche Grundlage für 
diese Förderung findet sich in dem durch Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes vom 
13. Juli 2017 neu ins Grundgesetz aufgenommenen Artikel 104c. Auf Nordrhein-Westfalen 
entfallen von diesen Bundesmitteln insgesamt 1 120 602 000 Euro. Die Einzelheiten der För-
derung hat der Bund im genannten Gesetz festgelegt, das durch die zwischen Bund und Län-
dern abgeschlossene „Verwaltungsvereinbarung zur Durchführung von Kapitel 2 - Finanzhilfen 
zur Verbesserung der Schulinfrastruktur finanzschwacher Kommunen nach Artikel 104c 
Grundgesetz - des Gesetzes zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen 
(Kommunalinvestitionsförderungsgesetz - KInvFG)“ konkretisiert wird. Der Bund fördert die 
einzelnen Maßnahmen mit maximal 90 Prozent, die nicht durch die Förderung des Bundes 
gedeckten Mittel sind von den Kommunen als Eigenanteil aufzubringen.  
 
Der vorliegende Gesetzentwurf setzt das Bundesgesetz für Nordrhein-Westfalen um.  
 
Zugang zu den Finanzmitteln erhalten Gemeinden und Kreise, die in den Jahren 2015 bis 2017 
in einem oder mehreren Jahren Schlüsselzuweisungen nach Maßgabe der jeweiligen Gemein-
definanzierungsgesetze erhalten haben. Die Verteilung der Mittel auf die über das 2. Kapitel 
des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes als finanzschwach definierten Gemeinden und 
Kreise erfolgt zu 60 Prozent nach den Kriterien des Gemeindefinanzierungsgesetzes für 
Schlüsselzuweisungen und zu 40 Prozent - im Hinblick auf den speziellen Förderzweck - nach 
den Anteilen an der Schulpauschale/Bildungspauschale. Die Höhe der für die einzelnen Ge-
meinden und Kreise bereitgestellten Mittel ergibt sich aus der Anlage „Fördermittel gemäß 
Kapitel 2 KInvFöG NRW“ zum Gesetzentwurf.  
 
Zuständige Bewilligungsbehörde ist die jeweilige Bezirksregierung. Die Nachweis-, Prüfungs- 
und Berichtspflichten sind auf das beschränkt, was durch Bundesrecht zwingend vorgegeben 
ist. Um den Mittelabfluss zu beschleunigen, sind die Gemeinden und Kreise im Haushaltsjahr 
2017 von der Pflicht befreit, aus Anlass von Investitionen nach dem Kapitel 2 Kommunalinves-
titionsförderungsgesetz Nachtragshaushaltssatzungen zu verabschieden. Im Haushaltsjahr 
2017 reicht ein Beschluss der kommunalen Vertretungskörperschaft auf. Entsprechendes gilt 
für das Haushaltsjahr 2018 bei Kommunen mit einem Doppelhaushalt für die Jahre 2017/2018.  
Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass mit dem Gesetz zur Änderung des Kommunalinves-
titionsförderungsgesetzes und zur Änderung weiterer Gesetze, in Kraft getreten am 21. No-
vember 2016, der Bund eine Verlängerung des Förderzeitraums für das 1. Kapitel des Kom-
munalinvestitionsförderungsgesetzes beschlossen hat.  
 
Danach gilt für das Kapitel 1: Finanzhilfen können nur für Investitionsvorhaben oder selbst-
ständige Abschnitte von Investitionsvorhaben eingesetzt werden, die bis zum 31. Dezember 
2020 vollständig abgenommen wurden und spätestens im Jahr 2021 vollständig abgerechnet 
werden. 
 
Eine Ausnahme bilden Fördermittel, die für eine einmalige Vorabfinanzierung von ÖPP-Pro-
jekten nach Maßgabe von § 5 Abs. 2 KInvFG eingesetzt werden. Diese können bis zum 
31. Dezember 2021 beantragt werden, wenn bis zum 31. Dezember 2022 die Abnahme und 
Abrechnung des Investitionsvorhabens erfolgt. 
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B Besonderer Teil 
 
zu Artikel 1 
 
Artikel 1 regelt die Änderung des Gesetzes zur Umsetzung des Kommunalinvestitionsförde-
rungsgesetzes in Nordrhein-Westfalen. 
 
zu Nummer 1 (Einfügen einer Überschrift vor § 1) 
In Anlehnung an das Bundesgesetz wird dem § 1 eine Überschrift vorangestellt, die klar stellt, 
dass sich die Regelungen der §§ 1 bis 9 auf die Finanzhilfen zur Stärkung der Investitionstä-
tigkeit finanzschwacher Kommunen nach Artikel 104b Grundgesetz beziehen. 
 
zu Nummer 2 (Änderung des § 8 Absatz 3 Satz 1) 
Die Änderung des § 8 Absatz 3 Satz 1 verlängert die Frist zur Vorlage der Beendigungsanzei-
gen nach Beendigung einer Maßnahme von vorher 2 Monaten auf nunmehr 6 Monate. Damit 
soll eine kommunalfreundlichere und praxisgerechtere Fristenregelung erreicht werden. Die 
bisherigen Erfahrungen haben gezeigt, dass die ursprüngliche Frist von den Kommunen häufig 
nur schwer einzuhalten ist. 
 
zu Nummer 3 (Einfügen eines neuen Kapitel 2) 
Aufgrund der unterschiedlichen Rechtsgrundlagen und Ausgestaltung der Finanzhilfen der Ka-
pitel 1 und 2 Kommunalinvestitionsförderungsgesetz konnte sich der Gesetzentwurf nicht auf 
die Anordnung einer entsprechenden Anwendung der bisherigen Vorschriften beschränken. 
Durch die Unterteilung des Gesetzes in zwei Kapitel in Anlehnung an das Bundesgesetz wird 
klargestellt, dass sich die Regelungen auf die Finanzhilfen zur Verbesserung der Schulinfra-
struktur finanzschwacher Kommunen nach Artikel 104c Grundgesetz beziehen. So wird die für 
die Rechtsanwendung erforderliche Normenklarheit geschaffen. 
 
zu § 10 
 
§ 10 nennt das Ziel der Förderung des Kapitels 2 Kommunalinvestitionsförderungsgesetz und 
stellt dar, welches Gesamtvolumen für Nordrhein-Westfalen zur Verfügung steht. 
 
zu Absatz 1 
Der Absatz regelt das Gesamtfördervolumen der Mittel, die für das Land Nordrhein-Westfalen 
vom Bund mit dem Kapitel 2 Kommunalinvestitionsförderungsgesetz bereitgestellt werden. Zu-
dem wird dargestellt, dass die Mittel nur unter den bundesgesetzlichen Bedingungen und der 
dazu zwischen Bund und Ländern abgeschlossenen Verwaltungsvereinbarung in Anspruch 
genommen werden können. 
 
zu Absatz 2 
Der Absatz regelt, welche Kommunen finanzschwach im Sinne des Kapitels 2 Kommunalin-
vestitionsförderungsgesetz sind. Die Bestimmung orientiert sich zum einen an der für das erste 
Kapitel in § 1 Absatz 1 getroffenen Regelung. Zum anderen berücksichtigt sie die Regelung 
des § 4 Absatz 3 der Verwaltungsvereinbarung zur Durchführung von Kapitel 2 KInvFG, wo-
nach maximal 85 Prozent der Kommunen eines Flächenlandes Fördermittel erhalten dürfen.  
 
zu § 11  
 
§ 11 regelt die Kriterien, nach denen die Mittel des Kapitels 2 auf die Kommunen verteilt wer-
den. 
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zu Abs. 1 
Maßgeblich sind  

 zu 60 Prozent das Verhältnis der Summe der Schlüsselzuweisungen der einzelnen 
Gemeinde oder des einzelnen Kreises für die Jahre 2013 bis 2017 zur Summe der 
Schlüsselzuweisungen aller betroffenen Kommunen 

und 

 zu 40 Prozent das Verhältnis der Schulpauschale/Bildungspauschale der einzelnen 
Kommune nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2017 zur Summe der Schul-/ Bil-
dungspauschalen aller betroffenen Kommunen.  

 
Diese Kriterien sind als Verteilmaßstab für die Fördermittel des Kapitels 2 in besonderer Weise 
geeignet:  

 Wie bereits bei der Verteilung der Fördermittel des Kapitels 1 wird über das Verteilkri-
terium Schlüsselzuweisungen die finanzielle Bedürftigkeit der Kommunen in besonde-
rem Maße erfasst. 

 Mit dem weiteren Maßstab Schulpauschale/Bildungspauschale wird darüber hinaus 
eine am Förderzweck des Kapitels 2 Kommunalinvestitionsförderungsgesetz („Verbes-
serung der Schulinfrastruktur“) ausgerichtete Verteilung der Fördermittel gewährleistet. 

 
zu Abs. 2 
In der Anlage ist das für jede Gemeinde und jeden Kreis maximal zur Verfügung stehende 
Förderbudget festgelegt. Die Bereitstellung erfolgt durch Bescheid der jeweiligen Bezirksre-
gierung (§ 14).  
 
zu § 12 
 
Um einen möglichst zügigen Mittelabfluss zu gewährleisten, kann für das Haushaltsjahr 2017 
auf das Erfordernis einer Nachtragshaushaltssatzung zur Umsetzung von Maßnahmen nach 
Kapitel 2 dieses Gesetzes verzichtet werden. Damit trägt das Gesetz der Tatsache Rechnung, 
dass diese Förderung von Kommunalinvestitionen kurzfristig aufgelegt wurde und die Kom-
munen keine Gelegenheit hatten, sie bei der Aufstellung ihrer Haushaltspläne für 2017 zu be-
rücksichtigen. Das Budgetrecht des Rates bleibt unangetastet: Den Maßnahmen und Zahlun-
gen muss ein Ratsbeschluss zugrunde liegen. Ab dem Jahr 2018 gelten - vom Sonderfall des 
Doppelhaushalts abgesehen - wieder die allgemeinen Regelungen des Gemeindehaushalts-
rechts. 
 
zu § 13 
 
Bei den in § 13 genannten Bestimmungen stehen die Bundesregelungen und die Verwal-
tungsvereinbarung einer entsprechenden Anwendung nicht entgegen. Daher gelten die Best-
immungen der §§ 2, 4, 6, 7 Absatz 1 und 9 aus Kapitel 1 sinngemäß auch für die aus Kapitel 
2 geförderten Kommunen. Im Einzelnen sind dies: 

 die Regelung zum Investitionsbegriff (§ 2), 

 die Regelung zur Neubereitstellung von Mitteln (§4), 

 die Regelung zur Förderquote, zum kommunaler Eigenanteil und zum Eigenanteil an-
derer Träger (§ 6), 

 die Regelung zur Zuständigkeit (§ 7 Abs. 1) und  

 die Regelung zur Berichtspflicht (§ 9). 
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zu § 14 
 
Die Vorschrift schafft die Rechtsgrundlage dafür, dass die Bezirksregierungen, wie auch bis-
her, Einzelheiten der Mittelbereitstellung gegenüber den Gemeinden und Kreisen durch indi-
viduellen Bescheid regeln. Es werden einheitliche Musterbescheide vorgegeben. 
 
zu § 15 
 
§ 15 nimmt die entsprechenden Vorgaben des Kapitels 2 Kommunalinvestitionsförderungsge-
setz in Bezug. Er regelt das für die Länder obligatorische Mittelabrufverfahren in einer Weise, 
die einen schnellen und unkomplizierten Mittelabruf ermöglicht. 
 
zu Abs. 1 
Der Absatz stellt klar, dass die Mittel des Kapitels 2 nur für die nach dem Kapitel 2 Kommu-
nalinvestitionsförderungsgesetz vorgesehenen Zwecke und unter den dort geregelten Bedin-
gungen abgerufen werden können. 
 
zu Abs. 2 
Zur Beschleunigung wird ein vereinfachtes Verfahren zur Bestätigung der Voraussetzungen 
des Mittelabrufs etabliert. Die Hauptverwaltungsbeamten bestätigt das Vorliegen der ein-
schlägigen Voraussetzungen. Vertretung im Amt des Hauptverwaltungsbeamten ist bei die-
ser Bestätigung zulässig; Delegation ist unzulässig. Die Bestätigungen erfolgen nach einem 
vorgegebenen Muster. 
 
zu Abs. 3 
Mit dieser Regelung wird das Verfahren zum Verwendungsnachweis vereinfacht. Die örtliche 
Rechnungsprüfung testiert als unabhängige Prüfungsinstanz das Vorliegen der Voraussetzun-
gen nach Abs. 2. Dies erleichtert die Abwicklung. Abgesehen von stichprobenartigen Prüfun-
gen, Prüfungen aus gegebenem Anlass und allgemeinen Plausibilitätskontrollen soll das Tes-
tat die Verwendungsprüfung der Stellen des Landes ersetzen.  
Der genannte Termin für die Meldung stellt sicher, dass das Land seiner Verpflichtung gegen-
über dem Bund nachkommen und eventuelle Unstimmigkeiten ausräumen kann. 
 
zu Abs. 4 
Die Regelung standardisiert und vereinfacht das Verfahren und gewährleistet, dass landesweit 
die gleichen inhaltlichen und formalen Anforderungen an die Bestätigung gestellt werden. 
 
zu Abs. 5 
Im Verfahren tritt nur die Gemeinde oder der Kreis gegenüber dem Land in Erscheinung, ob-
wohl mit den Mitteln des Kapitels 2 Kommunalinvestitionsförderungsgesetz auch Maßnahmen 
anderer Träger finanziert werden dürfen. Die Gemeinden und Kreise rufen gegebenenfalls die 
Mittel ab, leiten sie an den anderen Träger weiter und bleiben auch für eventuelle Rückforde-
rungen verpflichtet (siehe § 16). Entsprechendes gilt für die Berichterstattung und den Ver-
wendungsnachweis. 
 
 
zu Nummer 4 (Einfügen einer Überschrift nach § 15) 
Nach § 15 wird eine Überschrift eingefügt, die klar stellt, dass die nachfolgenden Regelun-
gen der §§ 16 und 17 für beide Kapitel gelten. 
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zu Nummer 5 (Änderung des § 10) 
Durch das Einfügen des Kapitels 2 mit den §§ 10 bis 15 wird der bisherige § 10 zu § 16. 
 
zu Nummer 6 (Änderung des § 16) 
 
zu Nummer 6.1 (Änderung des § 16 Absatz 1 Ziffer 1) 
Ergänzung einer gesetzlichen Rückforderungsmöglichkeit für den Fall, dass der Bund gemäß 
§ 15 Kommunalinvestitionsförderungsgesetz Mittel des Kapitels 2 zurückfordert. 
 
zu Nummer 6.2 (Änderung des § 16 Absatz 2) 
Ergänzung einer Verzinsungsvorschrift für das Kapitel 2. Die Regelung zur Höhe der Verzin-
sung für Kapitel 2 entspricht der für Kapitel 1. 
 
zu Nummer 6.3 (Änderung des § 16 Absatz 3 ) 
Regelt für Kapitel 2, welche Unterlagen die Kommunen für Mittelabrufe und Verwendungs-
nachweise vorzulegen haben. 
 
zu Nummer 7 (Änderung des § 17) 
Durch das Einfügen des Kapitels 2 mit den §§ 10 bis 15 wird der bisherige § 11 zu § 17. 
 
Die Änderung des § 17 setzt die durch § 13 Kommunalinvestitionsförderungsgesetz vorgege-
bene Verlängerung des Förderzeitraums um vier Jahre landesseitig um.  
 
 
zu Artikel 2 
 
Artikel 2 regelt den Zeitpunkt des Inkrafttretens. 
 


